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insbesondere in den Art. 49, 50, 74, 
97 und 98 der Verfassung der DDR 
und im Gesetz über die Staatsan
waltschaft der DDR vom 7. 4. 1977 
(GBl. I 1977, Nr. 10) geregelt. Der
G. leitet die gesamte Staatsanwalt
schaft als einheitliches zentrales Or
gan der sozialistischen Staatsmacht 
nach dem Prinzip der Einzelleitung. 
Der G. leitet und plant die Tätigkeit 
der Staatsanwaltschaft. Er bestimmt 
ihre Planaufgaben, die Grundsätze 
ihrer Arbeitsweise und ihrer Zusam
menarbeit mit anderen staatlichen 
Organen, gesellschaftlichen Organi
sationen und den Werktätigen, ist 
verantwortlich für die Führung der 
Kriminalstatistik und des Strafregi
sters der DDR und für die Analyse 
der Kriminalität, leitet Schlußfolge
rungen aus der Aufsichtstätigkeit 
dem Staatsrat, dem Ministerrat und 
anderen zentralen staatlichen Orga
nen zu und macht diese auf Erfor
dernisse der Vervollkommnung des 
sozialistischen Rechts aufmerksam. 
Er übt unmittelbar die Aufsicht über 
die Einhaltung der Gesetzlichkeit 
durch alle Ministerien und andere 
zentrale Verwaltungsorgane und 
Einrichtungen, über die zentralen 
Untersuchungsorgane der Ministe
rien des Innern und für Staatssicher
heit sowie der Zollverwaltung aus, 
reicht Kassationsanträge beim —*■ 
Obersten Gericht der DDR ein und 
wirkt in gerichtlichen Verfahren 
zweiter Instanz beim Obersten Ge
richt mit. Er erhebt und vertritt die 
Anklage in Strafsachen von überra
gender Bedeutung beim Obersten 
Gericht. Dem G. unterstehen die 
Staatsanwälte der Bezirke und der 
Kreise sowie die Militärstaatsan
wälte. Sie sind in ihrer Tätigkeit nur 
an die Verfassung und die Gesetze 
und anderen Rechtsvorschriften der 
DDR gebunden und unterliegen den 
Weisungen des G., handeln als seine 
Beauftragten und sind ihm rechen
schaftspflichtig. Alle Staatsanwälte 
werden vom G. ernannt und abberu
fen, die Stellvertreter des G. vom

Staatsrat bestätigt. Der Militärober
staatsanwalt ist ein Stellvertreter des
G. Der G. ist berechtigt, an den Sit
zungen des —<• Ministerrates der 
DDR sowie des Plenums und des 
Präsidiums des Obersten Gerichts 
teilzunehmen und den Erlaß von 
Richtlinien und Beschlüssen zur Lei
tung der Rechtsprechung zu bean
tragen. Er kann Weisungen für die 
Untersuchungsorgane erteilen. Be
fehle der Leiter der Untersuchungs
organe auf Republikebene sowie 
Durchführungsbestimmungen und 
Anweisungen des Ministers des In
nern über die Durchführung von 
Untersuchungshaft, Strafvollzug 
und die Wiedereingliederung von 
aus der Strafhaft entlassenen Bür
gern bedürfen der Abstimmung mit 
dem G. Der G. kann in jeder Sache, 
für die die Staatsanwaltschaft zu
ständig ist, selbst entscheiden oder 
Weisungen geben.
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organ der Streitkräfte im Frieden, 
Teil des Oberkommandos und wich
tigstes Führungsorgan des Obersten 
Befehlshabers im Krieg; im imperia
listischen Deutschland Zentrum des 
—► Militarismus. Der preußische G. 
wurde nach 1807 im Zusammen
hang mit den Militärreformen von
G. v. Scharnhorst begründet. Aus 
einer militärisch fortschrittlichen In
stitution wurde er zum Instrument 
des reaktionären preußischen Mili
tarismus. Durch den vom G. unter 
der Leitung von H. v. Moltke ge
planten und erfolgreich geführten 
preußisch-österreichischen Krieg 
1866 und den Deutsch-Französi
schen Krieg 1870/71 sowie mit der 
Reichseinigung durch Preußen ge
wann der preußische G. in Deutsch
land eine militärische Autorität und 
eine politische Machtstellung wie in 
keinem anderen Land; er übernahm 
faktisch gesamtstaatliche Funktio
nen. Der Chef des G. war der unmit
telbare Berater des Kaisers für die 
strategisch-operativen Fragen der


